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Apſere belgiſepen Vohrern
Ein Koburger ſitzt auf dem engliſchen, ein Koburger

auf dem bulgariſchen, ein Koburger auf dem belgiſchen
Thron; und mit ihnen ſind wieder ſo und ſo viele andere
Fürſtenhäuſer verſippt. Unter ihnen wird der jetzige
König Albert von Belgien beſonders geſchätzt. Ein
tüchtiger Soldat und ehrbarer Familienvater, der mit
ſeiner deutſchen Gemahlin in Brüſſel und in Oſtende ein
ſchlicht bürgerliches Leben führt, iſt er ganz dazu angetan,
den in Belgien wirklich bereits ſtark erſchütterten monarchi
ſchen Sinn wieder erſtarken zu laſſen. Man hat wieder
Freude an ſeinem Königshauſe. Und der Herrſcher arbeitet
ehrlich an der Größe des Vaterlandes.

Wir durften ihn augenblicklich in Berlin begrüßen,
nachdem er in Hamburg ſich die dortigen Hafenaulagen
angeſehen und in Lüneburg das Dragoner- Regiment be
grüßt hat, deſſen Chef er iſt; aber auch nach Berlin iſt er
nicht in offizieller politiſcher Miſſion gekommen, ſondern
macht nur eine freundnachbarliche Viſite. Er hat nicht
einmal an der Hubertusjagd teilgenommen, die doch ſonſt
als unwiderſtehliche höfiſche Veranſtaltung gilt, ſondern iſt
ſtill in der Stadt geblieben, die für ihn immer noch viel
Sehenswertes hat. Freilich, ein Brüſſel iſt es nicht. Solch
eine wundervolle Götterburg, wie das Palais de
Juſtice in der B üſſeler rſtadt es iſt, haben wir

auf ropr Snoch nicht Ruine war, kaum einen derart
wältigenden Eindruck gemacht. Auch iſt Heringsdorf kein
Oſtende, die Höhle von Hetmathe kein Trou de Han, kurz,
König Albert kann ſtolz ſagen, ſein kleines Land enthalte
Schönheiten, die es vor anderen voraushabe. Aber es ſind
eben die Menſchen, die ihn in Deutſchland anziehen, vor
allem die tapferen und redlichen Hohenzollern, denen er
gern nacheifern möchte. Es wird ihm auch bei uns un
vergeſſen bleiben, daß er nach Regierungsantritt ſeinen
erſten offiziellen Beſuch in Berlin machte, nicht in Paris

er weiß, daß er zu guten Freunden kommt.
Unſere belgiſchen Nachbarn freilich, ſoweit ſie von der

Franzoſenpreſſe beeinflußt ſind, glauben das nicht, ſondern
laſſen ſich einreden, wir trügen uns mit Eroberungs
plänen, wünſchten Holland und Belgien zu annektieren.
Wenn wir wollten, könnten wir natürlich darauf hin
weiſen, daß Antwerpen (wo noch heute faſt nur vlämiſch,
nicht franzöſtſch geſprochen wird) noch vor etwas über
hundert Jahren zum deutſchen Reichsgebiet gehört hat.
Aber wir wären ja Narren, wenn wir derartiges planten.

gexadezu unentbehrlich für Aus und Einfuhr.

rdheng erhalten vauen, auf dem Dandums

Dieſe neutralen kleinen Staaten ſind uns für den Kriegs
fall, wenn unſere Küſten blockiert oder, wie die Engländer
es ausdrücken, Oſt- und Nordſee „verſiegelt“ wären,

Gäbe es
kein Belgien und Holland, ſo müßten ſie eigens für uns
erfunden werden, und was an uns liegt, das geſchieht
um ihre Selbſtändigkeit und Neutralität zu erhalten.

Das weiß König Albert ſehr gut. Er weiß auch,
daß ſein Land von ganz anderer Seite bedroht iſt. Es
gehört zu dem zwiſchen Engländern und Franzoſen ver
einbarten Aufmarſch ihrer Streitkräfte gegen uns, daß
fremdes Kriegsvolk durch Belgien ſtampft. Jm Moment
des Kriegsausbruchs wird den kleinen Nordſee-Anliegern
von England einfach die Piſtole auf die Bruſt geſetzt
werden, und daher iſt man ja auch ſo unwirſch darüber,
daß Vliſſingen und Antwerpen zur See jetzt ſtärker
befeſtigt werden ſollen. Von uns haben die belgiſchen Lande
nichts zu befürchten. Auch ſind nicht wir es, die auf die
belgiſche Kongokolonie in Zentralafrika ſpekulieren oder,
wie die Franzoſen, ein Vorkaufsrecht darauf uns aus
gemacht haben. Wir freuen uns der lebhaften induſtriellen
und Handelsentwicklung bei unſeren Nachbarn, die mit
ganz gewaltigen Summen Südrußland, Oſtaſien und
andere Gegenden des Erdballs bearbeiten, und wir ſelbſttragen zu dem Schiffsverkehr Antwerpens erheblich bei.
Wenn wir aber, worauf die Franzoſen jetzt mit Fingern

iſent, bei Ehraug in der Nähe der luxemburgiſch

ganze Armeekorps gusgeladen werden können, ſo iſt Zas
keine Bedrohung Belgiens, ſondern eine Sicherung gegen
Frankreich, für das Belgiens Reutralität eine Seifen

blaſe iſt. Germanicus.
berwachung von Geilteskranken.

Eine dringende Frage.
Der Forſtreferendar v. Knobloch, der bei einem

e den Buchhalter einer Speditionsfirma zu
Frankfurt a. O. erſchoſſen hatte, iſt jetzt bei der zweiten
Denn ſeiner Sache vom Schwurgericht S
worden. Die Sachverſtändigen erklärten bei der Verhand
lung, v. Knobloch ſei geiſteskrank und deshalb für ſeine Tat
ſtrafrechtlich nicht verantwortlich. Dieſem Gutachten folgte
das Gericht, v. Knobloch wurde aber nicht in Freiheit geſetzt
ſondern wird als gemeingefährlich in eine Jrrenanſtalt
übergeführt
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Hruſt-Caramellen,
beſtes diätetiſches Genußmittel,

bei Huſten und Heiſerkeit

wie man wirkſame An
Maßregeln zum Schutze gegen geiſteskranke

Die ſtets wichtige Frage,
ordnungen und
Verbrecher treffen könnte, iſt alſo in dieſem Falle, wenn
auch leider erſt nach Opferung eines Menſchenlebens, entS Wie ſoll die Geſellſchaft ſich aber überhaupt

ü

Zunächſt iſt die Vorfrage zu erledigen: Bedarf die
Geſellſchaft gegen jede Geiſteskrankheit eines Schutzes, oder
gibt es nicht auch harmloſe Geiſteskranke, die, ohne Gefahr
für die Umgebung, nicht ſtändig in einer Jrrenanſtalt
untergebracht zu werden? Dieſe r zu treffen, iſt
ſchwieriger, als man gemeinhin denkt. Daß tobſüchtig Er
regte des Anſtaltsſchutzes bedürfen, leuchtet jederman ein.
Auch der Kranke, der an Halluzinationen und Wahn
vorſtellungen leidet, iſt als gemeingefährlich zu betrachten
Denn wenn jemand T n ren hat, ſo beſteht fort
geſetzt die Gefahr, daß ihn die „Stimmen“, wie es die
Geiſteskranken nennen, zu Gewaltakten gegen ſich und
andere auffordern. Auch die meiſten an Wäahnvorſtellungen
Leidenden bedeuten eine Bedrohung der Umgebung. Jemand
kann z. B. die Vorſtellung haben, er müſſe ſich und d
Angehörigen wegen Sündhaftigkeit opfern. Von dieſer
Vorſtellung bis zu ihrer Umſetzung in die Tat iſt nur ein
Schritt. Leider liegen die Dinge nicht immer ſo offen
kundig wie in den genannten e Beiſpielen. Oftverſtehen es Gelte mit S R ihre Wahnvorſtellungen zu verbergen t tritt die Umſetzung der
e in die Tat ſo jäh und unvermittelt ein,daß ein Schutz vor der t re nicht möglich iſt.
Deshalb iſt es ein dringliches Erfordernis, daß KrankeAuge Sinnestäuſchungen und Vobnvorſtellungen einer Anſtalt

m e e e e eEs iſt vebauerlich daß die Heutis en geſetzlichen Be S
ſtimmungen es ermöglichen, daß die Angehörigen derartige
Geiſteskranke, auch gegen ärzlichen Rat, aus der Anſtalt
nehmen dürfenBeſonders wichtig iſt es, bei beginnenden krankhaften

Momenten wachſam zu ſein und dadurch ein Unglück zu
verhüten. Gerade dabei erleben wir es oft, daß die An
gehörigen die erſten krankhaften Erſcheinungen noch ruhigmit anſehen und es an genügender s fehlen laſen
So kommt es zu en Unglücksfällen, wie im Fallv. Knobloch, die den Laien ſo entſetzen, die aber den SachFindigen nicht verwundern. Denn erfahrungsgemäß pflegen

gkute Geiſteskrankheiten kurz nach dem Auftreten unauffälliger
Symptome jäh ihre Höhe zu erreichen. Und gerade dann
kommt es zu Gewaltaäkten. Es iſt alſo wichtig, daß bereits
dann, wenn die erſten Erſcheinungen eintreten, eine irrenärztliche Uberwachung ſtattfindet. Nur ſo können Unglücks
fälle verhüket werden.

Andererſeits muß man aber zugeben daß akute Zuſtände
zum Abklingen kommen, und daß ſolche Kranken dann in
Familienpflege gegeben werden können. Das Prinzip der

hat erſt in neuerer Zeit in der
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Geltung bekommen. Und es hat ſich als außerordentlich
ſegensreich erwieſen. Denn viele Kranke, die in der Anſtalt
ſtumpf und luſtlos umherſaßen, gewannen wieder mehr
Intereſſe und Regſamkeit, wenn ſie wieder in ihr gewohntes
Leben zurügverſetzt wurden. Selbſtverſtändlich kann eine
ſolche Entlaſſung in Familienpflege nur ſtattfinden bei ein
gehendſter Prüfung der ärztlichen und ſozialen Verhältniſſe
Ferner muß aber und das erſcheint uns das wichtigſte
unmittelbar bei der Entlaſſung eine niemals auszuſetzende
Beauffichtigung der Kranken beginnen. Der Beaufſichtigende,
am beſten die Ortsbehörde, muß ſich über die Pflegeverhält
niſſe und das Befinden des Kranken im einzelnen auf dem
laufenden halten. Es geſchieht gewiß hier ſchon einzelnes,
aber immer noch nicht genug.

Vor kurzem unkerzog Medizinalrat Dr. Fiſcher die
Geſundheitsaufſicht bei Geiſteskranken außerhalb der An
ſtalten einer gründlichen Ergrterung. Er kommt darin zu
Reſultaten, die ſich im weſentlichen mit unſeren Anſchauungen
decken. Fiſcher ſtellt zunächſt die Forderung auf, daß eine
ſtaatliche Organiſation des Sicherheitsdienſtes geſchaffen
werden müſſe. Als ausführende Organe kommen wohl am
Seſten die Sanitäts und Polizeibehörden in Betracht
Dabei muß allerdings der Anſchein poliseilicher Uberwachung
vermieden werden, es muß vielmehr der Charakter der
ärztlichen und ſozialen Fürſorge durchaus gewahrt bleiben.
Um der Jndividualität des Kranken gerecht zu werden,
mußt ferner in jedem Einzelfalle der irrenärztliche Sach
verſtändige dauernd zu Rate gezogen werden. Mit Recht
hebt Fiſcher hervor, daß der Kern des Verfahrens in der
individuellen Fürſorge beſteht. Er ſagt wörtlich: „Hierfür
die richtigen Leute Laien und Sachverſtändige zu ſinden,
die mit Takt und Feſtigkeit, mit Umſicht und Milde den
einzelnen Kranken an der Hand haben und zu ſeinem Heile
zu leiten verſtehen heißt die Hauptſchwierigkeit der ganzen
Frage zu überwinden. Endlich fordert Fiſcher die Anseige
Pflicht bei beſtimmten Fällen von Geiſteskrankheit und eine
Strafanſetzung für eine Unterlaſſung der Anzeige.

Wir ſind von der Erfüllung dieſer Forderungen noch weit
entfernt. Jmmerhin werden ſie bald zur Ausführung
kommen müſſen, um die ſich häufenden Verbrechen der
Geiſteskranken einzudämmen.

Dr. med. K. D. Arnold, Irenargt.

Schmiergelder und Schmiergelchichten.
Von Egon Noska.

Der gegenwärtig in Berlin verhandelte Prozeß gegen
Angeſtellte des Hauſes Krupp dreht ſich eigentlich um die
Feſtſtellung ob die Angeſchuldigten Staatsbeamte beſtochen
oder die Beſtechungen, das „Schmieren geduldet haben.
Sprach doch der Vorſitzende des Gerichtshofes am Donners
tag moreen erſt wieder direkt das Wort Schmiergelder“
aus. Es iſt eben ſo, daß das alte Sprichwort: Wer gut
ſchmärt. der gut fährt doch auch heute noch nur zu ſehr
ſeine Geltung hat, daß in allen Kreiſen und in allen
Staaten, in allen Betrieben räudige Schafe vorkommen, die
der Beſtechung zugängig ſind. Männer, die unantaſtbar
ſchienen, deren Rechtlichkeit man für unbezweifelbar halten
mußzte, ſind der Beſtechung anheimgefallen, weil das
wodurch man ſie beſtach es braucht nicht immer Geld
und Geldeswert zu ſein auch andere Güter des Lebens,
Liebesglück z. B. beſtechen ihnen begehrenswert genug
erſchien, ſich dafür zu verkaufen. Und daher iſt denn auch
nicht ſo ſehr im allgemeinen der Beſtochene zu verurteilen
S er erregt zuweilen ſogar unſer Mitleid wegen ſeiner
Schwäche als der Verführer, der ihn veſtach, der ſeine

Schwäche ausmittelte und ſie ben

eine Beſtechungsaffäre großes Aufſehen erregt, weil der be
ſtochene Beamte ein Mann war, der dem Greiſenalter nahe
ſtand eine lange ehrenvolle Laufbahn in beſcheidener
Beamtenſtellüng hinter ſich hatte, in der er ſich auch nicht
das geringſte zuſchulden hatte kommen laſſen. Daß dieſer
Mann durch Geld oder Geldeswert beſtechlich wäre, war
völlig ausgeſchloſſen. Er hatte ſeine geſicherte Beamten
ſtellung, die ihm, ſeinen Bedürfniſſen entſprechend, eine be
hagliche Exiſtenz gewährte. Und doch hatte er eine Achilles
ferſe, das war ſeine Tochter daß dieſe, die ſehr muſikaliſch
war, in die vornehmſten Kreiſe der Stadt Eingang fand
das ſtachelte ſeinen Ehrgeis auf. Und die Einladung in
das Haus eines Kommerzienrates, die dieſe Tochter erhielt,
war der Preis, für welchen der Vater das Bewerbungs
ſchreiben eines Konkurrenten jenes Kommerzienrates ver
ſchwinden ließ. Die größten Summen hätten vielleicht den
langbewährten Beamten nicht zu dieſem Amtsvergehen zu
veranlaſſen vermocht, die aufgeſtachelte Eitelkeit und Vater
liebe hatten ihn doch zu Falle gebracht.

So iſt in ſehr zahlreichen Fällen ein eigentliches Be
ſtechungsmittel nicht greifbar vorhanden In einem Falle
tragikomiſcher Art, der ſich im Jahre 1900 in einer ſächſiſchen
Fabrik zutrug, lag ein Schulbeiſpiel dieſer Art vor. Die
Jabrikleitung war dahinter gekommen daß zahlreiche
Muſterentwürfe einer Konkurrensfabrik bekannt geworden
ſein müßten. Da die betreffenden Entwürſe in der Fabrik
vollkommen geheim gehalten worden waren, erſchien die
Sache ſehr rätſelhaft. Derſenige, der die Entwürfe unter
Verſchluß hielt, konnte ſie unmöglich preisgegeben haben,
denn er gehörte zu den Mitinhabern des Unkernehmens.
Als der Konkurrens firma zu Ohren kam, daß man ſie irgend
welcher unredlicher Geſchichten verdächtige, erklärte dieſe ent
rüſtet ſie lege abſolut keinen Wert darauf Geheimmuſter
der Konkurrens zu erfahren die betreffenden Entwürfe ſeien
ihr in einwandſreier Weiſe angeboten worden, ohne jede
Bezugnahme auf die Konkurrengſirma, ſie könne den
Zeichner, von dem ſie die Enkwürfe gekauft, nennen Und
Zas tat ſte denn auch. Und es ergab ſich nun, daß dieſer
Zeichner bei derſelben Zimmervermieterin logierte, bei welcher
ein junger Angeſtellter jener Fabrik wohnte. Dieſer ward ins
Gebet genommen, und er geſtand, daß er jene Muſter
entwürfe geſtohlen hatte. Er hatte ſich einen Nachſchlüſſel
anfertigen laſſen zu dem Schrank, in welchem ſie aufbewahrt
waren, und hatte ſie einen Sonntag mit nach Hauſe ge
nommen, um ſie jenem Zeichner zu zeigen. Der hatte ihn
keineswegs zu dem Verbrechen in irgendeiner Weiſe durch Ge
ſchenke angeſtachelt. Er hatte nur ſeine Eitelkeit gereist,
indem er ihn mit ſeiner untergeordneten Stellung zuweilen
neckte, hatte ihn verhöhnt, weil man vor ihm, dem jugend
lichen Angeſtellten, dergleichen geheim halte und ihn zu
keinen wichtigen Dingen zulaſſe. Da wollte ſich nun der
betörte junge Menſch wichtig tun, zeigen, daß er einen
großen Poſten in der Fabrik einnehme und brachte die ge
ſtohlenen Entwürfe mit heim

Das klaſſiſche Land der Beſtechungen iſt und bleibt
noch immer Rußland. Dort allein Haſtet der Beſtechung
nichts Verächtliches an, ſchon deshalb nicht, weil man dort
von vornherein nicht von irgendjemandem annimmt, er
würde etwas tun ohne ſich beſtechen zu laſſen. Es gilt
dabei nur die richtige Form zu finden, daß es nicht glattweg
als Beſtechung angeſehen werden kann. Die Beſtechungen
ſind dort zuweilen vom Zauber der Romantik umfloſſen,
man ſtrengt dabei die Phantaſie an

Eine Firma wünſchte dringend von einer Behörde den
Zuſchlag zu einer Lieferungsofferte. Verzögerte ch dieſer

Zuſchlag um einige Tage, ſo konnte die Offerte einer
Konkurrenzfirma eintreffen, und jene Firma konnte, da ſie
den Wettbewerb nicht zu beſtehen vermochte, einfach ab
gewieſen werden. War aber einmal die Beſtellung erfolgt
ſo war natürlich nichts dagegen zu machen. Die Konkurrenz
firma hatte zu ſpät natürlich auch mit Hilfe der Rubel
jener erſten Firma von dem Bedarf der Behörde erfahren.
Es galt alſo, den maßgebenden Herrn zur ſchleunigſten
Erledigung des Auftrags zu veranlaſſen. Einfach ihm ein
paar Tauſend Rubel in die Hand ſtecken, war unmöglich
das konnte vielleicht der hohe Herr übel auffaſſen. Alſo
lud man ihn in ein Weinreſtaurant, arrangierte ein Spiel
und verlor die paar Taufend Rubel an ihn. Und mit dem
feſten Verſprechen, am andern Tage die Beſtellung ab
zuſenden, verließ er die Gaſtgeber. Dieſer machte am andern
Tage noch der Sicherheit halber bei dem Herrn im Bureau
einen Beſuch und überzeugte ſich, daß wirklich ſoeben die
Beſtellung abgeſandt war.

Aber vergeblich wartete die Firma auf Eingang des
Beſtellbriefes. Auch die Konkurrensſirma hatte den Rubel
rollen laſſen. Hätte jener Herr die Vorſicht begangen, ſich
von dem Beamten perſönlich die Beſtellung einhändigen zu
laſſen, ſo wäre alles glatt abgegangen Man hatte aber
den Schein wahren wollen, und ſo ging die Beſtellung
ordnungsgemäß durch den Boten des Reſſorts zur Poſt und
wurde als amtliche Angelegenheit brieflich befördert oder
vielmehr nicht befördert. Sie ging einfach verloren, und die
Konkurrensfirma hatte Zeit gewonnen, die Gegenofferte zu
machen, die nun angenommen werden mußte. Es hatte ſie
vielleicht nur ſo viel einzelne Rubel gekoſtet, wie jene
andere Firma Tauſende an die Beſtechung gewendet, da ſie
irgendeinen untergeordneten Beamten nur beſtechen brauchte
den Brief verſchwinden zu laſſen.

Und wenn nun auch Rußland das Paradies der Be
ſtechungskünſtler iſt, ſo meine man keineswegs daß es in
anderen Staaten ohne jede Beſtechungskünſte abgeht. Bald
wird da, bald dort ein „Panama entdeckt wie man ſeit
jener großen Beſtechungsaffäre in Frankreich im Jahre 1802
ein Beſtechungsneſt zu nennen vpflegt, und wenn auch nicht
überall wie in Frankreich, Miniſter die Beſtochenen und
Weltberühmtheiten wie Ferdinand v. Leſſeps und Eiffel die
Beſtechungskünſtler waren, ſondern die Schuldigen minder
hervorragende Perſönlichkeiten ſind, ſo mag man dabei an
das Sprichwort denken, daß man immer nur die kleinen
Diebe zu hängen pflegt und die großen laufen läßt.

Heer unck Marine.
S Argentiniſche Offiziere im deutſchen Heere. Eine

größere Zahl argentiniſcher Offiziere iſt zur Dienſtleiſtung
im deutſchen Heere zugelaſſen worden. Zwei Majore
machen, was zum erſtenmal geſtattet worden iſt, einen
Kurſus auf der ArtillerieSchießſchule in Jüterbog mit. Die
übrigen Offigiere ſind, wie folgt, verteilt worden: Boſſi

Spandau), Salati (4. Pionierbataillon,
agdeburg), Boſch Ulanen, Demmin), Sierra und

Soldini (15. Huſaren, Wandsbet), Calderon und Barrera
Lauenburg. Feldartillerie- Regiment Nr. 45, Altona), Rueda
Großherz. Heſſ. Feldartillerie- Regiment Nr. 25, Därmſtadh),
tyrle (Holſt. Jnfanterie- Regiment Nr. 163, Neumünſter

Monferrini (Jnfanterie Regiment 85, Rendsburg) und Toledo
(Niederrhein. Füſilier- Regiment Nr. 39, Düſſeldorf.

S Dem geſteigerten Bedarf an Unteroffizieren infolge der
Heeresvermehrung ſteht auch eine Beſſerſtellung der Unter
offiziere gegenüber. So ſind folgende Maßnahmen vor

ſch. zurzeit Erwägungen darüber, ob
den Unteroffizieren etwa beim Ausſcheiden nach acht oder neun
jähriger Dienſtzeit gewährt werden kann: ein Anſtellungs
ſchein für den Unkerbeamtendienſt, eine kleinere Dienſt
prämie von etwa 500 Mark. Weiterer Ausbau des Militär
anwärter Unterrichts (Maſchinenſchreiben, Kurzſchrift auf
genommen, auch Belehrung über Zivilverſorgungsfragen).
Die Urlaubsbeſtimmungen für Militäranwärter ſind ver
einfacht, die Gebührniſſe während der Vorbereitungszeit
erhöht. Die Entſchädigung für Nichtbenutzung des Zivil
verſorgungsſcheines wird vom 1. April 1914 ab erhöht:
Einmalige von 1500 auf 3000 Mark, monatliche von 12 auf
20 Mark. Die Militärkantinen ſollen nach Möglichkeit mit
werſorgungsberechtigten Unteroffigieren beſetzt werden. Ver
beſſerung der EiſenbahnZugführerlaufbahn. 1918 bei vielen
Anſtellungsbehörden, beſonders Poſt und Eiſenbahn, erheb
liche Stellenvermehrungen.

Nah und Fern.
O Kaiſertelegramm zur Einweihung eines Jung-

deutſchlandheints. Aus Anlaß der Einweihung des vom
Kaiſer geſtifteten Erholungs und Ubernachtungsheiuts für
Jungdeutſchland auf Fort Spitzberg im Eulengebirge war
an den Kaiſer ein Huldigungstelegramm geſandt morden.
Darauf hat der Kaiſer folgendes Antworttelegramm
geſchickt: „Jch danke Jhnen für die Meldung von der
Einweihung des Erholungs und Ubernachtungsheims
Fort SpitzbergJungdeutſchland. Der eindrucksvollen Heer
ſchau über die von vaterländiſchem, Geiſt erfüllte Jugend
Schleſiens gedenkend, entbiete ich den dort verſammielten
Jungmannſchaften und ihren verdienten Führern meinen
Königlichen Gruß. Als weiteres Zeichen meines beſonderen
Wohlwollens werde ich der dortigen Erholungsſtätte neben
meiner eigenen Büſte auch die des Großen Königs zugehen
laſſen. Jch vertraue, daß die ſchleſiſche Jugend ſich alle
Zeit dieſes Gnadenbeweiſes würdig erweiſen und nie auf
hören wird, dem glänzenden Vorbild, das ihre Väter vor
hundert Jahren gegeben haben, in opferwilliger Vater
landsliebe und unerſchütterlicher Königstreue nachzueifern.
Wilhelm I. R.“

O Der Vorfall in Zabern hält die dortige Bevölkerung
noch immer in Aufregung. Gegen r
ſammelte ſich bei dichtem Nebel nochmals eine große
Menſchenmenge vor der Schloßkaſerne, die von Gendarmen
und Poliziſten bewacht wurde. In der Dunkelheit fiel
auch ein Revolverſchüß. Schließlich ging die berittene
Gendarmerie vor, ſäuberte den Platz und drängte die
erregte Menge in die Nebenſtraßen. Man erwartet infolge
Zuzuges von auswärts noch weitere Kundgebungen

o Entdeckung einer Tropfſteinhöhle. Durch einige
Einwohner von Kolbingen wurde in der Schwäbiſchen
Alp eine neue Tropfſteinhöhle entdeckt. Sie hatten auf
einem Spaziergang einen Felſenſpalt geſehen und Nach
forſchungen augeſtellt. Die Tropfſteinhöhle, in die ſie ge
langten, iſt von außerordentlicher Schönheit. Sie zerfällt
in eine kleinere Vorhalle und zwei große Hallen, die mit
Tropfſteingebilden in den mannigfaltigſten phantaſtiſchen
Formen angefüllt ſind

Abend am Montag

Saatenſtandsbericht. Jnfolge der andauernd milden
Witterung haben ſich, wie amtlich gemeldet wird, die Winter
ſagten in der letzten Woche weiter günſtig enkwickelt. Von
beſonderem Nutzen waren die in den meiſten Gegenden vor
e Niederſchläge für die ſpät beſtellten Saaten,

eren Aufgang und Wachstum infolge mangelnder Boden
feuchtigkeit bisher vielfach zu wünſchen übrig gelaſſen hatte.
Die frühen Saaten haben ſich weiter gekräftigt und zeigen
einen güten, ſtellenweiſe ſogar zu üppigen Stand; die ſpäten
Saaten, die meiſt erſt nach dem Regen aufgegangen ſind,
kommen jetzt gleichfalls beſſer vorwärts Leider haben

chnecken und Mäuſe den Saaten weiteren Schaden zu
Ppiat ſo daß häufig über Neubeſtellungen berichtet wird.

ie Rübenernte nähert ſich ihrem Ende; ihr Ergebnis
iſt durch das warme Wetter zum Teil noch günſtig beein
flußt worden. Die Weiden werden in vielen Gegenden noch
ausgenutzt.

o Zum zweitenmal ſilberne Hochzeit gefeiert. Eine
ſeltene Familienfeier konnte der Reiſende Otto Flanhardt
in Elberfeld begehen. Nachdem ihm ſeine erſte Ehefrau
nach 30jähriger Ehe geſtorben war, ging er im November
1888 eine neue Ehe ein, ſo daß der 84 Jahre alte rüſtige
Herr jetzt zum zweitenmal in ſeinem Leben das Feſt der
ſilbernen Hochzeit begehen konnte, was gewiß nur wenig
Sterblichen vergönnt iſt.

S Ein ſchwarzer Bürgermeiſter. In dem Londoner
Stadtteil Batterſea iſt der fortſchrittliche Kandidat Mr.
John Richard Archer zum Bürgermeiſter gewählt worden.
Sein Vater war auf den Weſtindiſchen Inſeln geboren
und hatte ſich mit einer Jrländerin in Liverpool ver
heiratet. Der neue Bürgermeiſter erklärte in einer An
ſprache, daß er für ſich dieſelbe Achtung beanſpruche wie
irgendein Weißer. Jn der Geſchichte Großbritanniens iſt
es zum erſtenmal vorgekommen, daß ein Farbiger die
Würde eines Bürgermeiſters erlangte.

o Schneeſturm in Amerika. Nach geradezu ſommer
lichem Wetter hat in Amerika ein Schneeſturm von der
artiger Heftigkeit eingeſetzt, wie er dort um dieſe Zeit
noch nicht vorgekommen iſt. Die Städte Cleveland und
Pittsburg waren ſtundenlang von jedem Verkehr mit der
Außenwelt abgeſchloſſen. Jn Ohio, Weſtvirginien und
Weſtpennſylvanien lag der Schnee 10 bis 14 Zoll hoch.
Leitungsdrähte wurden zerriſſen, Bäume und Telegraphen
maſten in großer Zahl umgeworfen. In Pittsburg ſank
die Temperatur in 15 Stunden um 30 Grad. Die Stadt
Buffalo war zeitweiſe in weiße Wolken eingehüllt, die
Maſchinen der Züge, die alle ſtarke Verſpätungen erlitten,
waren mit Eis bedeckt. Jn Chikago trieb der Sturm das
Waſſer des Michiganſees mit derartiger Gewalt gegen das
Ufer, daß der Jackſon-Park kilometerweiſe unter Waſſer
W Schwere Möbelſtücke ſchwammen ſpäter auf dem

aſſer.

o Aus der Fremdenlegion entflohen. Jn der
Trunkenheit hatte ſich der Fleiſchergeſelle Eugen Kopp, der
bei einem Fleiſchermeiſter in Mülhauſen in Elſaß in
Stellung war, zur franzöſiſchen Fremdenlegion anwerben
laſſen. Er wurde dem 2. Regiment in Saida zugeteilt,
wo er ſogar zum Inſtrukteur befördert wurde. Als ſolcher
war ihm die Ausbildung des ehemaligen Bürgermeiſters

g. zu einer Seereiſe einer Abteilung Legionäre nach
Tongking und benutzte die Dampferfahrt durch den Sues
kanal zur Flucht. Jn voller Uniform ſprang er über
Bord und erreichte glücklich Port Said, wo er ſich beim
deutſchen Konſulat meldete

O Todesſturz im Gerichtsgebäude. Als im Amts
gerichtsgebäude in Breslau ein Unterſuchungsgefangener
nach ſeiner Vernehmung wieder in ſeine Zelle geführt
werden ſollte, ſprang er an ſeinem Transporteur vorbei,
um die Flucht zu ergreifen. Der Beamte wollte ihn
daran hindern, erhielt aber von dem Gefangenen einen
derartigen Stoß, daß er gegen das einen Lichthof um
gebende Geländer ſtürzte. Er blieb bewußtlos liegen und
ſtarb wenige Augenblicke ſpäter. Der Flüchtling wurde
am Portal des Gerichtsgebäudes feſtgenommen.

S Frauzöſiſche Kabelſchiffneubauten. Die franzöſiſchegegen unterhält gegenwärtig ein unterſeeiſches Kabel

netz von etwa 25 000 Kilometer Länge. Sie beabſichtigt
nun, an Stelle ihrer veralteten zwei neue Kabelſchiffe zu
bauen, deren eines in der Nähe von Toulon, das andere
in Le Havre ſtationiert werden ſoll. Das erſtere würde
die Auſgabe haben, für die Jnſtandhaltung der Kabel im
Mittelmeer zu ſorgen, das zweite iſt für die Kabel an der
Küſte des Atlantiſchen Ozeans beſtimmt. Die Baukoſten
für die Neubauten ſind auf 2 400 000 Frank veranſchlagt.

S Luftſchiffſpende in England. Jn London hat ſich
vor einiger Zeit ein Ausſchuß gebildet, der ſich als Ziel
geſetzt hat, der engliſchen Admiralität ein Luftſchiff neueſten
Syſtems zu ſchenken. Jn Ausſicht war ein „Britannia
Luftſchiff genommen. Nun haben aber die Entwürfe eines
ſolchen Luftkreuzers nicht den Beifall der Admiralität ge
funden, dieſe würde es viel lieber ſehen, wenn man ein
bereits ausprobiertes Syſtem anſchaffen wuürde, da die
Mittel für den Bau doch durch eine nationale Sammlung
aufgebracht werden ſollen. Wie mitgeteilt wird, haben die
Sachverſtändigen die „Britannia“ Pläne günſtig beurteilt,
bis die Admiralität das „Parſeval Luftſchiff erworben
hatte. Man wird ſich wohl dem Wunſche der Admiralität
De Jnz wiſchen ſollen die Sammlungen eröffnet
werden.

Aus dem SGerichtsſaal.
S Berurteilte Spione. Jn dem Spionageprozeß gegen

Moörkowski und Genoſſen erkannte das Reichsgericht gegen
Morkowski auf 3 Jahre Zuchthaus, Wroblewski 2 Jahre
6 Monate Zuchthaus und Wollmann 2 Jahre Zuchthaus.
Außerdem wurde gegen alle drei auf je 5 Jahre Ehrverluſt
und Stellung unter Polizeiaufſicht erkannt. Wie aus der
Begründung des Urteils hervorging, hatten ſich Wroblewski
und Wollmann an das ruſſiſche Nächrichtenburegu gewandt
und als Spione für Deutſchland angeboten. Das Nachrichten
bureau ging darauf ein, und die beiden verſuchten in Thorn
zum Scheine ein Speditionsgeſchäft zu gründen, was ihnen
jedoch nicht gelang. Wroblewski wohnte bei Morkowski,
und dieſer fand bald heraus, welche Zwecke die beiden ver
folgten. Sie wandten ſich dann an einen Kaſernenbeamten,
um ein Gewehrſchloß zu erlangen und es dem ruſſiſchen
Spionagebureaun zu übermitteln. Der Beamte ging ſcheinbar
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darauf ein und ermöglichte ſpäter die Verhaftung der
Angeklagten.

S Ein Totſchläger freigeſprochen. Der in dem Ortchen
Wallingen bei Metz wohnende Maſchiniſt Theodor Brömeling
hatte ſich vor dem Schwurgericht Metz wegen Körper
verletzung mit Todesfolge zu verantworken. Seine Frau
hatte ihm eine Tochter in die Ehe gebracht, und dieſes
18 Jahre alte Mädchen beklagte ſich eines Tages, daß es
auf dem Wege zur Kochſchule nach Stahlheim von einen
unbekannten Herrn beläſtigt werde. Brömeling legte ſich
nun auf die Lauer und beobachtete, wie der Buregau
angeſtellte Wirth ſich wieder auf dem Wege dem Mädchen
näherte und ſeinen Arm um deſſen Hals legte. Brömeling
geriet dadurch in ſolche Wut, daß er mit einem abgebrochenen
Beſenſtiel ſo lange auf den Wirth einſchlug, bis dieſer zu
Boden ſank. Der Mißhandelte konnte ſich zwar noch er
heben, ſtarb aber im Krankenhaus an Gehirnhautentzündung,
die durch die Schädelverletzung herbeigeführt worden war
Brömeling iſt, wie durch die Unterſuchung feſtgeſtellt wurde,
ſeinerzeit als Epileptiker vom Militär entlaſſen worden. Er
ſelbſt vermochte über die Vorgänge bei der Tat nichts mehr
anzugeben, von Zeugen wurde aber bekundet, daß ſein Ge
ſicht dabei vor Erregung ganz entſtellt geweſen ſei. Der
Angeklagte wurde unter Verneinung aller Schuldfragen frei
geſprochen

S Todesſtrafe für einen Offizierſpion. Vor dem Kriegs
gericht in Wien fand gegen den Oberſtleutnant Jandric
des bosniſchherzegowiniſchen Jnfanterie Regiments Nr. 1
eine Verhandlung ſtatt. und zwar wegen Spionage. Das
Urteil wird nach Vorſchrift des Militärſtrafgeſetzbüches erſt
veröffentlicht wenn der Gerichtsherr, Korpskommandant
Graf v. Ziegler, das Urteil beſtätigt hat. Doch verlautet
rgimt. daß Jendric wegen Spionage zum Tode verurteilt
wurde.

Napoleon im November 1813.
Trotz der Niederlage, die Napoleon und ſein Heer in

der Völkerſchlacht bei Leipzig erlitten hatten, ſprachen die
fransöſiſchen Journaliſten, die vom Polizeiminiſter Savary
beſoldet wurden, auch im November 1818 noch von großen
Siegen des Kaiſers; aber man ſchenkte ihnen, wie große
M ſie ſich auch geben mochten, keinen Glauben mehr.

Ingfte und Beklemmungen des fransöſiſchen Volkes
e der franzöſiſche Schriftſteller Guétary, „wichen auch
de ücht, als man erfuhr, daß der KaiſerinRegentin in
den erſten Novembertagen zwanzig Fahnen, die auf den
Schlächtfeldern von Wachau, Leipzig und Hanau erobert
worden waren, überreicht worden ſeien. Obwohl die fran
söſiſche offiziöſe Preſſe den Befehl erhalten hatte, alle un
gangenehmen Nachrichten zu verſchweigen, wußte man genau,
daß die Truppen der Verbündeten an Frankreichs Grenzen
ſtanden. Und wie traurig war nicht die beſchleunigte Heim
kehr der napoleoniſchen Soldaten! „Unſere Kanonen
ſchreibt der Marſchall Gérard, fanden auf der Straße von
Mainz ſoviel Leichen, daß ſie buchſtäblich ſtecken blieben
Andererſeits ging die im Oktober beſchloſſene Aushebung
von 280 000 Mann nicht ohne Schwierigkeiten vonſtatten.

Zn manchen Provinzen war die Zahl der FahnenfſlüchtigenUngewöhnlich groß
rot alledem ließ Napoleon noch immer nicht mit ſich
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An den Polizeiminiſter ſchrieb er unter dem
Herzog von Rovigo, Jhre

Warnrufe und Jhre Furcht ſind lächerlich. Jch glaubte
wirklich, daß Sie würdig wären, Wahrheiten zu hören
Nehmen Sie nur immer ruhig an, daß meine Jnfanterie,
meine Artillerie und meine ſchwere Reiterei ſo überlegen
ſind, daß ich nichts fürchte. Jch werde den Feind ſchneller
ſchlagen als Sie glauben mögen.“ Am ſelben Tage
ſchrieb er an den Erzkanzler: „Lieber Vetter, ſagen Sie in
meinem Namen dem Staatsrat und dem Senat, daß ſie zu klein
mütig ſind. Man erzählt mir überall, daß ſie große Furcht
und wenig Charakter an den Tag legen. Sie dürfen über
zeugt ſein. daß meine Jnfanterie, meine Artillerie und meine
Reiterei denen des Feindes ſo überlegen ſind, daß nichts zu
fürchten iſt; ſobald ich alle Feinde, mit welchen ich zu tun
habe, kennen und nicht mehr zu fürchten brauchen werde,
daß man mich verrät oder mir ein Bein ſtellt, werde ich
dieſe ebenſo ſchnell ſchlagen. wie die anderen. Jn
Wirklichkeit war Napoleon ebenſo unruhig und be
ſorgt wie ſeine Ratgeber. Die Gefahr drohte nicht bloß
vom Rheine her der Kaiſer hatte erfahren, daß die
britiſche Armee auf Bayonne marſchiere, und er wurde bei
dieſer Kunde von ſolche r Wut gepackt, daß er an den Herzog
von Vicenza ſchrieb „Wenn je die Engländer in das
Schloß Marracq gelangen ſollken, ſollen das Schloß und
glle Häuſer, die mir gehören verbrannt werden, damit dieſe
Menſchen nicht in meinem Bett ſchlafen.“

Während umſichtige Leute aus ihren Beſorgniſſen kein
Hehl machten und einſahen, daß der Anfang vom Ende
e ließen die Präfekten pompöſe Adreſſen an
ie KaiſerinRegentin unterzeichnen. Einer der eifrigſten

war der Präfekt von Pasde-Calais; er war fortwährend
unterwegs, um Unterſchriften zu ſammeln, und ließ über
jeden ſeiner Schritte von den Zeitungen ausführlich be
richten. Der Mann, einer der fadeſten Hofſchranzen des
ar hieß Lachaiſe, und der Kaiſer hatte ihn zum Baron
ernann

Durch lächerlichen Eifer machten ſich jedoch nicht nur
Untergebene bemerkbar im November 1813 tat ſich in dieſer
Hinſicht auch eine der Schweſtern des Kaiſers, die Groß

herzogin Eliſa, hetvor. Man ließ damals, wie überall, auch
in Toskana Adreſſen unterzeichnen; aus einigen Provinzen
ſollten ſogar Abordnunsen nach den Tuilerien geſchickt
werden. Es waren nun mehrere Bürger von Toskang, die
obwohl gewählt, ſich den Abordnungen nicht hatten an
ſchließen wollen, auf Befehl der Großherzogin eingeſperrt
worden. Als Napoleon das erfuhr ſchrieb er von Saint
Cloud an Herrn von Montalivet, den damaligen Miniſter
des Jnnern: Herr Graf von Montalivet, ſchreiben

der Großhersogin, daß ich es ſehr lächerlich finde, daß
e die Leute, die ſich weigern, zu den nach Paris entfandten
bordnungen zu gehören, verhaften läßt, daß in alldem viel

Tölpelhaftigkeit liegt, daß das nicht die Art iſt, wie man
regiert und daß kürlicher n diezufriedenheit nur noch vergrößern können, daß im übrigen
ich Abordnungen aus Toskang nicht brauche und daß es
ſchimpflich wäre wenn ich Leute zu ſehen bekäme, die gegen
ihren Willen hierher gekommen ſein würden. Geben Sie

der Großherzogin meine Unzufriedenheit kund undhen Sie ihr zu verſtehen. daß ich nicht wünſche ſo
etwas noch einmal vorkommt.

e e k an, i e
ſehr von oben herab

dieſe willkürlichen Handlungen die Un

Ausſteuer und Mitgift.
Juriſtiſche Plauderei von Dr. jur. B. Albert

Ein Fleiſchermeiſter annoncierte vor kurzem: Wegen
Verheiratung meiner Tochter möchte ich meinen großen
Geldſchrank gegen einen keinen umtauſchen. Er hatte alſo
anſcheinend gans beträchtlich ins Portemonnaie oder richtiger
in den Geldſchrank gegriffen, als er ſeine Tochter verheiratete
um dem neuen Ehepaar ein möglichſt ſorgenfreies Leben zu
gewähren.

In den zahlreichen Heiratsannoncen, die heute die
Spalten unſerer Zeitungen füllen ſpielt ja bekanntlich die
Mitgift auch eine hervorragende Rolle ſie wird neben den
anderen Vorzügen, die dort auf dieſem nicht mehr un
gewöhnlichen Wege kundgetan werden, gebührend oft
im fetten Druck hervorgehoben. Da wird ſich mancher
die Frage vorgelegt haben, was es eigentlich rechtlich mit
Dieſer Mitgift auf ſich hat; ob das Geſeh ſie erwähnt: welche
Bedeutung es ihr zumißt, wer einen Anſpruch darauf
hat uſw. Es iſt ja allgemein bekannt, daß der Sprach
gebrauch des täglichen Lebens neben der t iſa noch
einen andern Ausdruck kennt für eine Gabe der Eltern an
die Braut nämlich die Ausſteuer. Hierunter ver
ſtehen wir alles was zur Errichtung des Haus
halts dient, das ſind. die Möbel und das Hausgerät,
Wäſche Geſchirr, Kleidung uſw. Dieſe Ausſte er erwähnt
das Geſetz ausdrücklich Auf dieſe Ausſteuer hat die Tochter
einen rechtlich begründeten Anſpruch, und zwar in erſter
Linie gegen den Vater in zweiter Linie gegen die Mutter,
wenn Der Vater geſtorben iſt oder ſonſt dazu außerſtande
iſt, 3. B. gans mittkellos iſt. Wieviel die Tochter verlangen
känn, richtet ſich ganz nach dem einzelnen Fall. Wenn ſie
in der Wahl ihrer Eltern vorſichtig geweſen iſt, kann ſie
eine Ausſteuer verlangen, die von den mit dem Einkauf
bedachten Geſchäften als Prachtſtück in das Schaufenſter
geſtellt wird. Samt, Seide, Kriſtall und Edelſteine ſind ihre
ſtandesgemäße Ausſteuer. Wenn ſie weniger vorſichtig war
muß ſie ſich mit weniger begnügen Die Spitzen an den
Hleidern können fehlen, die Federn an den Hüten werden
kürzer ſein. und ſie wird ſich mit dem Spruch begnügen:
Raum iſt der kleinſten Hütte für ein glücklich liebend Paar
Die einzige Tochter wird mehr verlangen können als die
bühent der Eltern denen noch ſechs liebliche Töchter

en
Es gibt aber auch Fälle, in denen die Tochter überhaupt

keinen Anſpruch auf die Ausſteuer hat. Insbeſondere dann,
wenn ſie ſich vor Vollendung des 21. Lebensjahres ohne
Einwilligung der Eltern verheiratet; geben die Eltern nicht
ihren Segen, brauchen ſie auch ihr Geld nicht zu geben.
Auch nicht Dann wenn die Tochter ein „ungeratenes
Früchtchen“ iſt wider den Willen der Eltern ehrlos und un
ſittlich lebt. die Eltern gröblich mißhandelt oder ſich ſonſt
gegen ſie ſchwer vergeht. Wenn die Tochter ihre Pflichten
gegen die Eltern vergißt ſollen auch dieſe von ihren Eltern
pflichten befreit ſein. Sie brauchen aber auch nicht doppelt
zu geben. hat die Tochter einmal eine Ausſteuer erhalten
ſo hat ſie für eine zweite Ehe keinen Anſpruch mehr darauf
Die Ausſteuer wird von den ſorglichen Eltern ja meiſt ſchon
vor der Ehe beſchafft; einen Anſpruch hat aber die Tochter
nicht darauf der Anſpruch entſteht erſt mit der Eingehung
S Ehe und verjährt in einem Jahr von Eingehung der

e an.

chen, denn es i rechean den Schwiegerſohn meiſt beabſichtigt. daß das Geld der
Tochter gehören ſoll. Bei dieſem Mitgiftverſprechen iſt auch
die Frage weſentlich, ob das Verſprechen im richtigen Ver
hältnis zu dem Vermögen des Verſprechenden ſteht; ein
Kröſus kann Millionen zuſagen, ohne ſich wehe zu tun; der
biedere Bürgersmann verſchmerzt die zehntauſend nicht. Ein
nur mündlich gegebenes Mitgiftverſprechen iſt nämlich nur
ſo weit gültig, als es nicht die Vermögensverhältniſſe der
Eltern überſteigt; darüber hinaus wird es nicht mehr als
Erfüllung einer ſittlichen Pflicht gegenüber dem Kinde,
ſondern als Schenkung angeſehen die als Verſprechen
gerichtlich oder notariell beurkundet werden muß; ſonſt iſt
ſie ungültig. Verſpricht der einfache Bürgersmann dem
Schwiegerſohn mündlich Millionen, ſo iſt die Klage aus
ſichtslos, wahrſcheinlich ſogar ſchon bei den Hunderttauſenden
oder noch weniger

Das aber alles nur für den Fall, daß die Mitgift un
entgeltlich gewährt wird als die angenehme Zugabe der
Ehe die auch ohne die Mitgift, nur aus Liebe geſchloſſen
wäre. Hat dagegen der Herr Schwiegerſohn das Eingehen
der Ehe überhaupt von der Hingabe einer Mitgift ab
hängig gemacht, ſo iſt jedes Verſprechen über die Mitgift
gültig, auch wenn s noch ſo ſehr die Verhältniſſe des
Schwiegervaters überſteigt. Denn dann liegt ja keine
Schenkung mehr vor, ſondern ein gegenſeitiger Vertrag, und
der Vater muß zahlen. Dabei hat er ſelbſt übrigens keinen
Rechtsanſpruch darauf, daß der erwählte Schwiegerſohn ſeine
Tochter heirate, denn eine Klage auf Eingehung einer Ehe
gibt es nicht. Wann ſo ein gegenſeitiger Vertrag vorliegt.
iſt nur im Einzelfall zu entſcheiden; man wird allerdings
dazu neigen, ihn in all den Fällen anzunehmen, in denen
durch eine geſchickte Heiratsannonce dem Glücke nachgeholfen
iſt, weil hier der Schwiegerſohn, „dem es an der nötigen
Damenbekanntſchaft fehlt“ doch wohl meiſt die Mitgift
erheblich im Auge hat.

Mit dieſer Entſcheidung des Reichsgerichts ſteht wohl
eine andere Geſetzesbeſtimmung nicht gans in Einklang;
der Ehemakler nämlich der Ehen vermittelt und ſo neben
den Annoncen dem Glück nachhilft, hat keinen rechtlichen
Anſpruch auf den ihm verſprochenen Lohn. Vermittelt alſo
der Makler die Ehe, und kommt dieſe nicht zuſtande ſo
kann er weder vom Vater noch vom Bräutigam das ihm
verſprochene Hondrar einklagen; er iſt gänzlich auf die An
ſtändigkeit“ ſeiner Klienten angewieſen Haben dieſe aber einmal
bezahlt ſo können ſie nicht nachher etwa ihr Geld zurück
fordern weil ſie rechtlich gar nicht verpflichtet geweſen ſeien,
zu bezahlen.

Buntes Allerlei.

Gedenket der Frierenden! Faſt noch herber als der
hungernde Menſch wirkt der frierende auf unſer Geßühl.
Er verkörpert die vollkommene Niederlage, die der Menſch
im Kampf mit den Naturge walten erfahren hat. Das Heim
iſt uns nicht nur ein ußerliches Zeichen des Beſitzes,
ſondern im weiteſten Wortſinn ein Sinnbild der Kultur
Erſt mit dem Suchen von Schutzſtätten gegen die Unbilden
der Witterung beginnt der Aufſtieg der Menſchheit aus der
Niederung der Tierähnlichkeit in die Höhe der Gottähnlich

keit Zwiſchen der Wildnis und der roheſten Höhle liegt
eine Kluft, deren Uberbrückung nur dem für die höchſten
Aufgaben beſtimmten Menſchen gelingen konnte. Höhle aber

und Palaſt liegen friedlich nebeneinander! Sie ſind nur im
Weſen ein verſchiedener Ausdruck des gleichen Bedürfniſſes
der gleichen Geſittungsrichtung. Sie ſind das Eingeſtändnis,
daß die waltende Natur ſtärker iſt in ihrer unbeeinflußbaren
Kraft als der Menſch und die freudige Gewißheit zugleich
daß die Klugheit des Menſchen zwar nicht die Natur, aber
ihre Einwirkungen beſiegen kann! Die Kälte hat den
Menſchen in die geſchloſſenen Räume gedrängt. Und die
Jeuerſtätte war immer der ideale Mittelpunkt der Wohnung
Der Herd blieb das Sinnbild aller ſittlichen Güter. Wer
an den Herd flüchtete, war geſchützt, und wäre er ſelbſt ein
Mörder! Aus dieſen Vorſtellungen kommen auch wir nicht
heraus Der heimloſe, frierende Menſch erſcheint uns wie
ein aus unſerer Gemeinſchaft ausgeſchloſſener. Und aus dem
Widerſtreit dieſer Empfindungen, daß wir einen ſchon ohne
die erſten Menſchheitsbeſitztümer ſehen, der doch ganz Menſch
iſt, leitet es ſich her, daß der Mahnruf immer Widerhall
finden muß: Gedenket der Frierenden!

O Luft für den Säugling. Wenn draußen die warme
Sommerſonne Prall auf der Erde liegt, dann haben die
Mütter keine Sorge, ihre Kinder herauszuführen in das
lichte Strahlenmeer. Man wird da nicht lange fragen, ob
der Säugling nicht doch zu jung iſt. Draußen iſt s noch
wärmer als in der Stube, die durch ihr Mauerwerk auch
einen Schutz gegen die Hitze gibt. Aber jetzt? Da gibt es
ſehr heftige Verſchiedenheiten der Meinung. Stube oder
Straße: das iſt die Frage Da wird die Ankwort nicht auf
ein ja, ja, nein, nein zu ſtellen ſein. Säuglinge, die erſt eine
bis vier Wochen alt ſind wird man am beſten noch im
Zimmer halten. Jhre Kunſt, ſich auf die verſchiedenen
Wärmegrade einzuſtellen iſt gering. Die gleichmäßigſte
Temperatur gewährt die Stube. Iſt es aber ein ſonniger
Tag, windſtill, und laſſen zumal die Mittagsſtunden einen
Witterungsumſchlag nicht befürchten, ſo kann man's getroſt
wagen, auch die Kleinſten hinauszubringen vorausgeſetzt,
daß man eine Wärmeflaſche in den Wagen legt und die
Kinder entſprechend anzieht. Bei größeren Säuglingen
braucht man nicht ſo ängſtlich zu ſein. Sie können, ſie
ſollen ſogar täglich ins Freie gebracht werden. Nur heißt
es immer, die Kleidung ſo zu wählen, daß eine Exrkältung
ausgeſchloſſen iſt. Solange die Kleinen nicht „waſſerdicht
ſind, iſt natürlich die Wirkung eines kalten Dauerumſchlages
zu bedenken. Aber auch dagegen hilft paſſende Verpackung.
Säuglinge ſind keine Weſen, die ſich für Abhärtungs
methoden eignen. Luft darf nur kühl an ſie heran, wenn
ſte mit dem rechten Wollpanzer verſehen ſind Darum:
weniger Angſtlichkeit! Mehr tätige Vorſicht! Auch der
Säugling hat berechtigte Anſprüche auf den Herbſt.

A Hackfleiſch. Wieder iſt die Offentlichkeit auf die Gefahr
des Genuſſes von Hackfleiſch aufmerkſam gemacht worden.
Etwa 20 Perſonen ſind in Berlin an den Folgen des Ge
nuſſes mehr oder minder ſchwer erkrankt. Trotz der
Warung, die vor einigen Jahren anläßlich anderer
ſchwerer Vergiftungsfälle im RudolfVirchowKrankenhaus
in Berlin von der dem preußiſchen Kultusminiſterium
angegliederten wiſſenſchaftlichen Kommiſſion für das
Medizinalweſen erlaſſen wurde, findet das Hackfleiſch immer
noch ſehr viel Liebhaber Wie groß die Gefahr dabei doch
iſt, beweiſt der aufs neue in Berlin bekannt gewordene Fall
nur zu deutlich. Penſionen, Krankenhäuſer, Sanatorien
ſetzegz ſich direkt einer Gefahr durch die Verabreichung von
Hackfleiſch aus. Früher wurde das Verbot einfach mit dem
Hinweis auf die Bandwürmer begründet. Aus den Finnen

Paradieſe iſt nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt 9
es ſich ja nicht um den eigenen Tod, ſondern nur um den
Tod des Bandwurms handelte. Eine zweitägige Ab
treibungskur einmal im Jahre iſt gegen einen gans jährigen
Genuß nur ein gar kleines Opfer. Auch nachdem die
Wiſſenſchaft nachgewieſen daß in dem rohen Fleiſche
Bakterien leben, die aus dem Fleiſche hinterliſtige Gifte
entwickeln gibt es, wie man ſieht, immer noch toll
kühne Genüßlinge, die lieber Leben und Geſundheit aufs
Spiel ſetzen, als auf dieſen Genuß verzichten. Das bloße
Auge ſieht keine Bakterien. Naſe und Zunge empfinden die
Gefährlichkeit nicht. Es gibt nur ein Schutzmittel: das
Fleiſch zu röſten, zu kochen, zu braten. Da gehen die Keime
ein, und die Gefahr ſchwindet. Daher alſo nochmals die
Warnung: Eſſet kein rohes Hackfleiſch!

Anunſerednſerenten!
Jm Intereſſe rechtzeitiger Fertigſtellung unſeres

Blattes richten wir an die verehrl. Jnſerenten das höfl.
Erſuchen, unſerer Zeitung zugedachte größere Jnſerate
möglichſt ſchon tags vorher aufzugeben.

Kleinere Anzeigen werden an dem jeweiligen Er
ſcheinungstage bis 10 Uhr früh angenommen.

Da der Satz der kleinen Anzeigen, ſowie die Zurich
tung und der Druck der Zeitung entſprechende Zeit er
fordert, iſt es unmöglich, den Wünſchen nach noch früh
zeitigerer Ausgabe des Blattes zu entſprechen

Die Expedition den Annahburger Zeitung.
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as m en
ist der bewahrteste u. billigste Phosphorsäuredünger für

Wiesen, Weiden und Futterfelder.
Auch Wintersaaten, die keine Düngung oder nur Stall-
mist erhielten, gibt man mit Vorteil eine Kopfdüngung

mit Thomasmenhl.
Garantiert reines und vollwertiges Thotmnasmehl in plom-
bierten, mit Gehaltsangabe und Schutzmarke bezw.

Firmenaufdruck versehenen Säcken liefern:

v Thomasphosphatfabriken
Jemn an G. m. b. Berlin W 35.Eingetr. Schut?zmarke.)

J HDertwunder Thomasschlackenmahlwerk

s ne G. m. b. Dortmund.
Eingetr. Schutzmarke.)

Act.-Ges. Peiner Walzwerk
F.

Peine (Hannover)

„Naxhütte Eisenwerksges., „Maximilianshütte“
Rosenberg (Oberpfalz) u. Zwickan j. Sa.

Erhältlich in den bekannten Verkaufsstellen.
T. VI. 200.

r ine wertiger Vare vird revwer
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Leiterwagen, Sprech Apparate,

ſäcke, Luftpumpen, Hetten,

kaufen. W Kinder u. Puppenwagen äußerſt billig.
Sämtliche Reparaturen werden sohnel! und billig ausgeführt.

Geld, wenn Sie Jhren Bedarf an Fahrrädern,
Nähmaſchinen, Waſch u. Wringmaſchinen,

Platten,
Nadeln, Laternen, Carbid, Taſchenlampen,
Batterien, Luftſchläuche, Laufdecken, Ruck

Zahnkränze,
Pedale, Fahrrad u. Nähmaſchinöl, Gepäck
hälter, Hleiderſchützer, Netze, Centrifugen,

L

e

Malerei

h

Lampen, Zylinder, Glocken-

Torgauerstrasse Anna burg Torgauerstrasse
u

S e SI

53 gO
r8 c e77 S

S SS L
c e Porzellan-, Blas- und 9teingut-bager.

9 S Tafel-, Kaffee-, Bier- u. Likör- Service
v S Nippes aller Art Tafel -Aufsätze

Vasen in Glas, Porzellan und Majolika

D StammseidelS x Küchen- und Waschgarnituren

Gasstrümpfe und Zylinder-

o Sunsnis u

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Filzſchuhen und Fißpantoffeln

für Herren, Damen und Kinder
in den bekannt guten Qualitäten. F. Allein- Verkauf der

Original Oschatzer Filzschuhwaren-
Max Freidank, Schuhmachermriſter.

Böés
ſind alle Arten von Hautunreinigkeiten
und Hautausſchläge, wie Miteſſer, Diß
keln, Blütchen, Geſichtsröte uſw. Daher
gebrauche die echte

Steckenpferd
Carbol Teerſchwefel Seife

von Bregmann Co., Nadebenl
Stück 50 Pfg. bei Apoth. Sohmor de

und O. Sehr

Neue nationalliberale Berliner Tageszeitung
für den Mittelſtand in Stadt und Land

ſtändige Nachricht Wiſſenſchaft, Literatur und Kunſt illuſtr. humoriſtiſche
SonntagsBeilage „Fröhliche Geſichter“ Frauenzeitung, Beilage Die Frau

SportBeilage unentgeltliche Ratſchläge in Rechtsfragen an Abonnenten

Drobenummern auf Wunſch gern gratis.

en

Deutſcher Kurier

Bezugspreis vierteljährlich 20. 2.10, bei jedem Voſtamt und Wriefträger.

Deutſcher Kurier, A.G., Berlin SW. 68, Zimmerſtr. 3

Millionen

Heiſerkeit, Katarrh, Ver

ſchleimung, Krampf- und
Keuchhuſten

not. vegl. Zeugniſſe
von Aerzten und Pri-
vaten verbürgen den

6100

e e e e7 J n zu haben in AnnaburgEin schöeves Geschenk r s 3 h hen echtt umd dem eins x O e S I Zeche hange re e3 e e in allen Stärken und Liniaturen hält auf Lager u Aint)
P 7 Hermann Steinhbeit, Buchdruckerei. hHandarbeit

Halte ein grosses Lager in den modernsten Hand- e Sarbeiten, in Decken, Milieus, Kissen usw., in tertig, S itits e e
angefangen und aufgezeichnet. 9

78 Küchengarnituren in verschiedenen Mustern h b3ebaan chimmeyer, AunabureAdoelbert Schlüter empfehlt in geoher Auswaht
Mittenbersg, Be Halle Gollegienstr. S. S ren en le atte

h nern i n enZuaven en, iſch- und Hommo ee J S n r er er nS O J D H dl 9 erie en Wogen Jnlects ec Schwarze, rogen- ln ung c Kinder-Trikots, Velour und Hem- Schürzen, e
J Annaburg, Corganerſtr. 12 e r rete e Srehheſeits CSwaeter, Herren Damen u. Fhemiſetts,S Drogen, Farben, Chemikalien, Parfümerien C untertaillen, Kinderhemden, Manſchetten, o
9 Photographiſche Bedarfsartikel 8 S Da kge h Se Kosmetiſche Mittel, Desinfektionsmittel De er dre Kinderlrumpfe, Regenſchieme, S c
e Kindernährmehle, Condenſierte Milch S e Chenilletücher, Handſchuhe, Knaben Anzüge. S
D Ketizinisehe Weine und Thees, Kaban und Chocolade F Kleiderſtoffe in Wolle, Halbwolle und Barchend.

Arte n e eſtoge Blonuſenſtoffe in Wolle und Seide. 21
S Mediziniſche, Toilette u. HaushaltSeifen.2 i f e e eggeggggggggggee
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